
 

 

Ersatzversorgung Strom für Nicht-Haushaltskunden 

Die Ersatzversorgung mit Energie wird geregelt in § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) vom 

07.07.2005 in Verbindung mit § 3 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 

Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem 

Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung - StromGVV) vom 26.10.2006 in der 

jeweils gültigen Fassung. 

Die Ersatzversorgung tritt ein, wenn ein Letztverbraucher Strom bezieht, ohne dass dieser Bezug 

einer Lieferung oder einem bestimmten Liefervertrag zugeordnet werden kann, z. B. infolge einer 

Insolvenz oder Kündigung des bisherigen Lieferanten. 

Die Ersatzversorgung endet, wenn die Stromlieferung auf der Grundlage eines Liefervertrages des 

Kunden erfolgt, spätestens aber drei Monate nach Beginn der Ersatzversorgung. 

Die Preise für die Ersatzversorgung Strom betragen: 

ab 01.07.2022 netto 

Arbeitspreis Energie 45,00 ct/kWh 

ab 01.12.2022 netto 

Arbeitspreis Energie 41,00 ct/kWh 

ab 15.01.2023 netto 

Arbeitspreis Energie 25,65 ct/kWh 

ab 01.04.2024 netto 

Arbeitspreis Energie 25,65 ct/kWh 

 

Der Preis enthält nur die reine Energielieferung. Die Entgelte für die Netznutzung und den 

Messstellenbetrieb, die Konzessionsabgabe, die Stromsteuer, die Umlage nach dem Erneuerbare-

Energien-Gesetz (EEG), die Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), die Umlage 

nach § 19 Abs. 2 der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV), die Offshore-Netzumlage nach § 17f 

Abs. 5 des Energiewirtschaftsgesetztes (EnWG) und die AbLaV-Umlage nach § 18 Abs. 1 der 

Verordnung zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) werden in der jeweils geltenden Höhe in Rechnung 

gestellt. 

Hinweis: Alle Werte sind netto zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer. 


